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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/1174/2018 Datum: 18.12.2018 

Baudezernent 

Verfasser: 62-Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement Az.: 62.AKStr.-2018 

Betreff: 

Benennung eines Fußweges in Bubenheim 

Gremienweg: 

24.01.2019 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

14.01.2019 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Stadrat beschließt, 

für die in der Anlage blau markierte Fläche aus den Flurstücken Gemarkung Bubenheim; Flur 1, Nr. 

1826, 313/8 und 297/1 die Lagebezeichnung 

„Boomer-Bach-Weg“ 

im Liegenschaftskataster einzuführen.  

 

 

Begründung: 

Aufgrund Antrag AT/0061/2018 der F/B/G-Ratsfraktion, soll der neu errichtete Fuß- und Radweg 

zwischen der Straße „In den Wiesen“ und dem Gewerbegebiet im Bebauungsplan 159 in „Boomer-

Bach-Weg“ benannt werden. Die Kosten für die Herstellung entsprechender Hinweisschilder über-

nimmt die Freie Bürgergruppe Koblenz (FBG). 

Zunächst wurde in der Arbeitskreissitzung vom 05.09.2018 über das Flurstück Nr. 1826 gespro-

chen, hier wird nicht das gesamt Flurstück benannt. Die Benennung beginnt nach dem Spiel- und 

Bolzplatz, da die Zufahrt zum Spiel- und Bolzplatz die amtliche Straßenbezeichnung “Im Schild-

chen“ aus Gründen der eindeutigen Bezeichnung für den Rettungsdienst behalten soll. Der Arbeits-

kreis für Straßenbenennung stimmt der Benennung des Weges zu.  

Als nächste Gremienfolge wurde der Ortsbeirat Koblenz-Bubenheim beteiligt. Der Ortsbeirat hat in 

seiner Sitzung vom 14.09.2018 den o.g. Beschluss zustimmend zur Kenntnis genommen und 

schlägt der Verwaltung vor, dass der abzweigende Fußweg zur Straße „In den Wiesen“ entlang des 

Bolzplatzes (Flurstücke 313/8 und 297/15) in die Benennung einfließen sollte.  Die Verwaltung hält 

die Ergänzung für sinnvoll, sodass diese Flurstücke mit in die Benennung einfließen sollen.  

Der Weg hat keine Erschließungsfunktion. Die vorgeschlagene Benennung wird nicht als amtliche 

Straßenbenennung, sondern nur als Lagebezeichnung im Liegenschaftskataster eingeführt. 

 

Anlage: 

Auszug aus der Stadtgrundkarte (Luftbild) 

 

Historie: 

Arbeitskreis Straßenbenennung am 05.09.2018 und Ortsbeirat am 14.09.2018  
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